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Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Varel in sei-
ner Sitzung am            folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 

 

Anlage zu TOP 12.1 
Verwaltungsausschuss vom 21.06.2012 



 
1. Änderungssatzung zur  
Hauptsatzung für die Stadt Varel 
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Artikel 1 

 
Die Hauptsatzung der Stadt Varel vom 03. November 2012 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 8 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1)  Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen und öf-

fentliche Bekanntmachungen der Stadt sowie ortsübliche Bekanntmachungen 
werden im Internet unter der Adresse www.varel.de verkündet bzw. bekannt ge-
macht. Ergänzend hierzu werden alle o.g. Bekanntmachungen zusätzlich im 
Aushang des Rathauses der Stadt Varel veröffentlicht. Der Aushang erfolgt für 
einen Monat, soweit sich aus der Sache kein anderer Termin ergibt. Auf die Be-
reitstellung im Internet mit Hinweis auf die Internetadresse sowie auf den Aus-
hang ist in der Nordwest-Zeitung – Der Gemeinnützige - nachrichtlich hinzuwei-
sen.  

 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
 
 
 
 
Varel,  
 
 
Stadt Varel 
 
 
 
 
gez. Gerd-Christian Wagner 
Bürgermeister 
 


